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2. Aktuelle steuerrechtliche Aspekte der Sitzverlegung 
inländischer Kapitalgesellschaften 
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2.1 Einleitung
Das deutsĖ e GesellsĖ aĞ sreĖ t hat in den letzten Jahren unter dem Einfl uss der ReĖ tspreĖ ung 
des EuGH eine weitreiĖ ende Öff nung erfahren. Unter Bezugnahme auf die Niederlassungs-
freiheit des EG-Vertrages1 hat der EuGH, die Niederlassungsfreiheit besĖ ränkende VorsĖ riĞ en 
nationalen GesellsĖ aĞ sreĖ ts für unzulässig erklärt. Der Bliė winkel lag dabei weitgehend auf 
dem aufnehmenden Staat, in dem eine ausländisĖ e GesellsĖ aĞ  tätig werden wollte. 

Das Urteil in der SaĖ e Cartesio2 riĖ tet den Bliė  nunmehr auf den abgebenden Staat und hat 
entgegen manĖ er Erwartungen das nationale GesellsĖ aĞ sreĖ t gestärkt. Die EntsĖ eidung 
erlaubt die Sitzverlegung unter Änderung des Gesells  a  sstatuts , die sog. „Herausum-
wandlung “, stellt hingegen die Sitzverlegung unter Wahrung des Statuts in die Hoheit der 
Mitgliedstaaten.3

Das deutsĖ e SteuerreĖ t hat diese Öff nung niĖ t naĖ vollzogen. Es droht vielmehr die Rea-
lisierung der in dem Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven im Sinne einer Wegzugs-
besteuerung . Diese Regelungen wurden wegen Verstoßes gegen die Niederlassungsfreiheit  
vielfaĖ  für unzulässig gehalten. Dieser Beitrag untersuĖ t, ob diese Bedenken gegen die deut-
sĖ en steuerliĖ en Regelungen zur Wegzugsbesteuerung naĖ  dem Urteil in der SaĖ e Cartesio 
noĖ  haltbar sind.

1 Mithin wurde der EG-Vertrag durĖ  den Vertrag über die Arbeitsweise der EuropäisĖ en Union in der Fas-
sung der BekanntmaĖ ung vom 09.05.2008, ABl. Nr. C 115 S. 47, EU-Dok.-Nr. 1 1957 E, (AEUV) abgelöst. 
Dieser ist seit dem 01.12.2009 in KraĞ .

2 S. EuGH vom 16.12.2008, NJW 2009, 569.
3 Dazu u.a. s. Frobenius, DStR 2009, 487; Herrler, DNotZ 2009, 484.
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2.2 Gesellschaftsrechtliche Regelungen  zur Sitzverlegung
Das GesellsĖ aĞ sreĖ t untersĖ eidet zwisĖ en der Verlegung des Verwaltungssitzes  (in der 
steuerliĖ en Terminologie: Ort der GesĖ äĞ sleitung) und der Verlegung des Satzungssitzes  
(in der steuerliĖ en Terminologie: Sitz der GesellsĖ aĞ ).

2.2.1 Sitzverlegung innerhalb der EU/EWR 

2.2.1.1 Sitzverlegung einer SE 
Für die EuropäisĖ e AktiengesellsĖ aĞ  (SE) sieht Art. 8 SE vor, dass der Satzungssitz in einen 
anderen EU-Mitgliedstaat verlegt werden kann, ohne dass dieses zur Aufl ösung der SE oder 
zur Gründung einer neuen juristisĖ en Person führt. Aufgrund der von Art. 7 SE geforderten 
Koppelung von Satzungs- und Verwaltungssitz muss sie dabei jedoĖ  – im Rahmen einer ge-
wissen Übergangsfrist – auĖ  ihren Verwaltungssitz verlegen.4

Der Vorteil dieses sogenannten Sitzkopplungsmodell s wird insbesondere darin gesehen, 
dass die Sitzkongruenz eine eff ektive administrative BeaufsiĖ tigung (z.B. Registerfragen, Ge-
werbereĖ t) und ÜberwaĖ ung der SE (z.B. Bekämpfung von Steuerbetrug und GeldwäsĖ e) 
sowie einen GleiĖ lauf zwisĖ en ihrem GesellsĖ aĞ sstatut und ihrem Insolvenzstatut gewähr-
leiste.5

2.2.1.2 Sitzverlegung anderer Kapitalgesells  a  en 
Mit dem InkraĞ treten des MoMiG6 am 01.11.2008 hat der deutsĖ e Gesetzgeber auĖ  für AG 
und GmbH die MögliĖ keit gesĖ aff en, ihren Satzungssitz im Inland völlig frei ohne Anknüp-
fung an den Ort des Verwaltungssitzes oder eines Betriebs zu wählen (vgl. § 5 AktG; § 4a 
GmbHG). DadurĖ  können KapitalgesellsĖ aĞ en trotz Verwaltungssitzes im Ausland eine Ge-
sellsĖ aĞ  deutsĖ er ReĖ tsform wählen oder behalten. Der nationale Gesetzgeber gestaĴ et den 
deutsĖ en KapitalgesellsĖ aĞ en somit ausdrüė liĖ  einen Verwaltungssitz in einem anderen 
Staat, auĖ  wenn im Inland die GesellsĖ aĞ  ledigliĖ  aus einem BrieĤ asten besteht. § 5 AktG 
und § 4a GmbHG stellen somit sowohl eine kollisions- als auĖ  eine saĖ reĖ tliĖ e Regelung 
dar. Insoweit gilt auĖ  in DeutsĖ land die Gründungstheorie.7 

Ni  t zulässig ist es hingegen den Satzungssitz im EU-Ausland  zu wählen. Ein entspre-
Ė ender Antrag wäre vom RegistergeriĖ t abzulehnen (vgl. § 9c Abs. 1 i.V.m. § 57a GmbHG).8

2.2.2 Sitzverlegung außerhalb der EU/EWR 
Die Begründung des Verwaltungssitzes  ist niĖ t auf EU-Mitgliedsstaaten oder Staaten des  
EWR besĖ ränkt. Zulässig ist vielmehr auĖ , den Verwaltungssitz in einem DriĴ staat zu wäh-
len.9 

2.3 Steuerrechtliche Regelungen zur Sitzverlegung 
Die Regelungen des KStG zur Sitzverlegung gehen von der Grundüberlegung aus, dass durĖ  
eine Sitzverlegung das deutsĖ e SteuerauĤ ommen niĖ t besĖ ränkt werden soll und sehen 
deshalb zum Zeitpunkt der Sitzverlegung eine Besteuerung der stillen Reserven einer Ka-
pitalgesells  a    vor.

4 S. EuGH vom 16.12.2008, NZG 2009 61, Rz 117; s. Spindler/Stilz, AktG, 2007, Art. 7 SE-VO Rdnr. 3.
5 S. Casper/Weller, NZG 2009, 681.
6 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-ReĖ ts und zur Bekämpfung von MissbräuĖ en vom 23.10.2008, BGBl 

I 2008, 2026.
7 S. Herrler, DNotZ 2009, 484; Roth/Altmeppen, GmbHG, 6. Aufl . § 4a RdNr. 17.
8 S. Roth/Altmeppen, GmbHG, 6. Aufl ., § 4a Rdnr. 22; BaumbaĖ /Hueė , GmbHG, 19. Aufl ., § 4a Rdnr. 9.
9 S. BaumbaĖ /Hueė , GmbHG, 19. Aufl ., § 4a Rdnr. 13 m.w.N. (auĖ  zum IPR).
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2.3.1 Steuerpfl icht gemäß § 12 KStG  

2.3.1.1 Gewinnverwirkli  ung dur   Steuerentstri  ung vor SEStEG 
In der bis zum 31.12.2006 gültigen Fassung sah § 12 Abs. 1 KStG vor, dass die Sitzverlegung 
von Kapitalgesells  a  en  und damit das AussĖ eiden einer unbesĖ ränkt steuerpfl iĖ tigen 
KörpersĖ aĞ  aus der deutsĖ en Besteuerung zu einer sofortigen Besteuerung der stillen Reser-
ven führte, in dem die Liquidation der KörpersĖ aĞ  fi ngiert wurde. Diese VorsĖ riĞ  bedurf-
te naĖ  überwiegender Meinung im SĖ riĞ tum bei innergemeinsĖ aĞ liĖ en Sitzverlegungen 
einer Überprüfung naĖ  Art. 43 EG. Es wurde insbesondere ein Betriebsstä  envorbehalt  für 
erforderliĖ  gehalten, indem auf eine Liquidationsbesteuerung in den Fällen zu verziĖ ten 
ist, in denen die stillen Reserven der wegziehenden GesellsĖ aĞ  weiterhin in einer deutsĖ en 
BetriebsstäĴ e steuerliĖ  verhaĞ et bleiben (BetriebsstäĴ envorbehalt). Ein solĖ er Betriebsstät-
tenvorbehalt kann auf entspreĖ ende Regelungen der FusionsriĖ tlinie (im Folgenden FRL)10 
gestützt werden, die zahlreiĖ e BetriebsstäĴ envorbehalte zur Voraussetzung der Steuerneutra-
lität grenzübersĖ reitender Umstrukturierungen vorsehe.11

2.3.1.2 Neuregelung des § 12 KStG dur   das SEStEG 
Mit dem SEStEG12 erfolgte eine grundlegende Änderung des § 12 KStG.  Diese Regelung enthält 
nunmehr in Abs. 1 einen allgemeinen Entstri  ungsgrundsatz , der das deutsĖ e SteuerauĤ om-
men bei AussĖ luss oder BesĖ ränkung des deutsĖ en BesteuerungsreĖ ts siĖ erstellen soll. 

2.3.1.2.1 Entstri  ung von Wirts  a  sgütern und Nutzungsentstri  ung  (§ 12 Abs. 1 KStG)
§ 12 Abs. 1 KStG erfasst naĖ  der Gesetzesbegründung13 SaĖ verhaltsgestaltungen, in denen

ein ReĖ tsträgerweĖ sel (durĖ  Einzel- oder GesamtreĖ tsnaĖ folge) staĴ fi ndet, der dazu  z

führt, dass das BesteuerungsreĖ t gegenüber dem bisherigen ReĖ tsträger endet oder be-
sĖ ränkt wird,
Vermögen die betriebliĖ e Sphäre verlässt, z

die unbesĖ ränkte oder besĖ ränkte Steuerpfl iĖ t endet, z

WirtsĖ aĞ sgüter dem deutsĖ en Besteuerungszugriff  entzogen werden, z.B. durĖ  Über- z

führung von WirtsĖ aĞ güter in eine ausländisĖ e BetriebsstäĴ e, für die naĖ  einem DBA 
die Freistellungsmethode entspr. Art. 23 A OECD-MA gilt,
AbsĖ luss eines neuen DBA oder die Revision eines alten DBA z 14.

Damit erfasst § 12 Abs. 1 KStG auĖ  die Sitzverlegung. Der Gesetzgeber hat davon abgesehen, 
insoweit in das KStG eine spezielle Regelung aufzunehmen. Voraussetzung für die Anwen-
dung der Norm ist, dass das BesteuerungsreĖ t der Bundesrepublik DeutsĖ land hinsiĖ tliĖ  
des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines WirtsĖ aĞ sgutes ausgesĖ lossen 
oder besĖ ränkt wird. NiĖ t erforderliĖ  ist, dass die Sitzverlegung gesellsĖ aĞ sreĖ tliĖ  eine 
Aufl ösung der GesellsĖ aĞ  zur Folge hat.15

Als Re  tsfolge des AussĖ lusses oder der BesĖ ränkung des deutsĖ en BesteuerungsreĖ ts 
hinsiĖ tliĖ  des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines WirtsĖ aĞ sgutes sieht 
die VorsĖ riĞ  vor, dass die betroff enen WirtsĖ aĞ güter als zum gemeinen Wert (vgl. § 9 BewG) 

10 RiĖ tlinie 90/434/EWG des Rates über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, Einbringun-
gen von Unternehmensteilen und den AustausĖ  von Anteilen, die GesellsĖ aĞ en versĖ iedener Mitglied-
staaten betreff en, ABl. 1990, L 225/1-5.

11 Vgl. Jacobs, Internationales UnternehmensteuerreĖ t, 7. Aufl ., S. 161 ff ., m.w.N.
12 Gesetz über steuerliĖ e Begleitmaßnahmen zur Einführung der EuropäisĖ en GesellsĖ aĞ  und zur Ände-

rung weiterer steuerreĖ tliĖ er VorsĖ riĞ en, BGBl I 2006, 2782.
13 S. BT-Drs. 16/2710, 31.
14 S. BlümiĖ , KStG, 104. Aufl age, § 12 KStG Rz. 41 m.w.N.
15 S. FrotsĖ er, KStG/GewStG/UmwStG, § 12 KStG Rz 89.
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veräußert oder überlassen gelten. DadurĖ  kommt es beispielsweise im fi ktiven Veräuße-
rungsfall zu einer Realisierung der stillen Reserven, indem der Gewinn der KörpersĖ aĞ  um 
die Diff erenz aus BuĖ wert und gemeinem Wert erhöht wird. 

Der letzte Halbsatz des Abs. 1 der VorsĖ riĞ  enthält – versteė t in einer Verweisung auf 
§ 4 Abs. 1 Satz 4 EStG, 4g EStG und 15 Abs. 1a EStG – eine Ausnahme von dem allgemeinen 
Entstriė ungsgrundsatz: Wird das deutsĖ e BesteuerungsreĖ t an den Anteilen einer Europä-
isĖ en GesellsĖ aĞ  (SE) oder EuropäisĖ en GenossensĖ aĞ  (SCE) infolge der Verlegung des 
Sitzes ausgesĖ lossen oder besĖ ränkt, wird die Gewinnrealisierung auf eine spätere Veräuße-
rung der Anteile versĖ oben, die ungeaĖ tet etwaiger abkommensreĖ tliĖ er Bestimmungen 
naĖ  § 15 Abs. 1a EStG so zu besteuern ist, als häĴ e keine Sitzverlegung staĴ gefunden.16

2.3.1.2.2 Ausnahme: Vers  melzungen im Ausland  (§ 12 Abs. 2 KStG)
Eine Ausnahme vom Entstri  ungsgrundsatz für Vers  melzungen in einem ausländis  en 
Staat , der weder ein EU- noĖ  ein EWR-Staat17 ist, enthält Abs. 2 der VorsĖ riĞ . Für die Gesell-
s  a  sebene bestimmt Satz 1, dass bei einer DriĴ staatsversĖ melzung zwingend der BuĖ wert 
des übertragenen Vermögens anzusetzen und damit kein Gewinn zu realisieren ist, sofern ein 
vorher bestehendes deutsĖ es BesteuerungsreĖ t an den WirtsĖ aĞ sgütern niĖ t ausgesĖ los-
sen oder besĖ ränkt wird. Auf der Gesells  a  erebene wird gemäß Satz 2 die entspreĖ ende 
Anwendung des § 13 UmwStG angeordnet. DanaĖ  gelten die Anteile an der übertragenden 
GesellsĖ aĞ  als zum gemeinen Wert veräußert. Auf Antrag kann die Gewinnrealisierung je-
doĖ  vermieden werden, wenn das ReĖ t der Bundesrepublik DeutsĖ land hinsiĖ tliĖ  der 
Besteuerung des Gewinns aus den Anteilen an der übernehmenden KörpersĖ aĞ  niĖ t aus-
gesĖ lossen oder besĖ ränkt wird oder ein Mitgliedstaat der EU bei der VersĖ melzung Art. 8 
FRL anzuwenden hat. In diesem Fall wird der Gewinn aus einer späteren Veräußerung der 
erworbenen Anteile besteuert, wie eine Veräußerung der Anteile an der übertragenden Kör-
persĖ aĞ  zu besteuern wäre.

2.3.1.2.3 Sitzverlegung in einen Dri  staat  (§ 12 Abs. 3 KStG)
Abs. 3 enthält – anders als Abs. 2 – keine Ausnahme vom allgemeinen Entstriė ungstatbestand, 
sondern erweitert diesen bei Sitzverlegung aus der EU/den EWR-Staaten in einen DriĴ staat, 
soweit hierdurĖ  die GesellsĖ aĞ  aus der unbesĖ ränkten Steuerpfl iĖ t in der EU oder der 
EWR aussĖ eidet oder infolge der Sitzverlegung abkommensreĖ tliĖ  als außerhalb des Ho-
heitsgebietes eines EU- oder EWR-Staats ansässig anzusehen ist.18 ReĖ tsfolge einer solĖ en 
Sitzverlegung ist die Fiktion der Aufl ösung , die zu einer Besteuerung naĖ  den Grundsätzen 
der Liquidation (§ 11 KStG) führt.

Die VorsĖ riĞ  ist trotz ihres insoweit missverständliĖ en Wortlauts auf Sitzverlegungen in-
nerhalb der EU/den EWR-Staaten niĖ t anwendbar. Sie gilt nur für Sitzverlegungen, die dazu 
führen, dass die KörpersĖ aĞ  in keinem EU- oder EWR-Staat mehr unbesĖ ränkt körpersĖ aĞ -
steuerpfl iĖ tig ist.19

In der Literatur umstriĴ en ist, ob entspreĖ end des Wortlautes für die Anwendung des 
§ 12 Abs. 3 KStG unbeaĖ tliĖ  ist, ob das deutsĖ e BesteuerungsreĖ t ausgesĖ lossen oder 
besĖ ränkt wird.20 Diese wortlautgetreue Auslegung widerspriĖ t dem Zweė  des § 12 KStG, 

16 S. Beneė e, in DötsĖ /Jost/Pung/WiĴ , § 12 KStG Rn. 2, 150 f.; FrotsĖ er, KStG/GewStG/UmwStG, § 12 KStG Rz 
122.

17 EWR-Staaten sind Island, LieĖ tenstein und Norwegen, die SĖ weiz hat das EWR-Abkommen zwar mitun-
terzeiĖ net, aber niĖ t ratifi ziert.

18 Vgl. dazu Beneė e, in DötsĖ /Jost/Pung/WiĴ , § 12 KStG, Rn. 2, 150 f.
19 S. Rödder/SĖ umaĖ er, DStR 2006, 1481; BlümiĖ , KStG, 104. Aufl age, § 12 KStG Rz. 94 m.w.N.
20 S. Beneė e, in DötsĖ /Jost/Pung/WiĴ , § 12 KStG, Rn. 185; FrotsĖ er, KStG/GewStG/UmwStG, § 12 KStG Rz 89.
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sodass Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 teleologisĖ  reduziert dahingehend auszulegen sind, dass die 
stillen Reserven eines auĖ  naĖ  Verlegung des Sitzes weiterhin in DeutsĖ land steuerver-
striė ten WirtsĖ aĞ sgutes erst aufgedeė t und versteuert werden, wenn der allgemeine Ent-
striė ungstatbestand des § 12 Abs. 1 KStG erfüllt ist.21

2.3.2 Vereinbarkeit des § 12 KStG mit europarechtlichen Vorgaben 

2.3.2.1 Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 43 EG
Die Vereinbarkeit des allgemeinen Entstri  ungstatbestandes des § 12 Abs. 1 KStG mit der 
Niederlassungsfreiheit  wurde bis zur EntsĖ eidung des EuGH in der SaĖ e Cartesio unter-
sĖ iedliĖ  beurteilt. Weitgehend Einigkeit bestand darüber, dass die Anknüpfung des Besteue-
rungstatbestandes an den AussĖ luss oder die BesĖ ränkung des deutsĖ en Besteuerungs-
reĖ tes die Niederlassungsfreiheit tangiert.22 Für die Fälle der Sitzverlegung wurde aber über-
wiegend eine ReĖ tfertigung darin gesehen, dass die Niederlassungsfreiheit naĖ  Art. 43 EG23 
den Mitgliedstaaten niĖ t verbietet, ihr ReĖ t auf Besteuerung der in ihrem Hoheitsgebiet ent-
standenen stillen Reserven zu wahren und demnaĖ  die SiĖ erstellung der AuĞ eilung der Be-
steuerungshoheiten der Mitgliedstaaten bei der ReĖ tfertigungsprüfung zu berüė siĖ tigen.24 

EntsĖ eidend im Rahmen der Wegzugsbesteuerung von Unternehmen ist der Zeitpunkt des 
nationalen Besteuerungsre  ts, nämliĖ  ob die Besteuerung bereits bei WeĖ sel der Besteue-
rungshoheit oder erst zu einem späteren Zeitpunkt  –  z.B. bei tatsäĖ liĖ er Realisation der 
stillen Reserven durĖ  die Veräußerung des WirtsĖ aĞ sguts – erfolgen darf. Zu untersĖ eiden 
sind dabei untersĖ iedliĖ e SaĖ verhaltsgestaltungen:

Für die Fälle der  z Überführung von Wirts  a  sgütern  wird überwiegend angenommen, 
dass eine Besteuerung des Gewinns bis zu einer tatsäĖ liĖ en Realisierung in Form eines 
Außenumsatzes mit einem DriĴ en miĴ els Stundung aufgesĖ oben werden müsse.25

Für die Fälle der  z Sitzverlegung sowie der Übertragung von Wirts  a  sgütern bei Um-
wandlungen  wird das Erfordernis der VerhaĞ ung in einer deutsĖ en BetriebsstäĴ e für zu-
lässig gehalten.26

2.3.2.2 Vereinbarkeit mit der Fusionsri  tlinie 
Für SE sind darüber hinaus die Vorgaben der FRL zu beaĖ ten. Deren Vorgaben sind auf der 
GesellsĖ aĞ erebene durĖ  die Neuregelungen der §§ 4 Abs. 1 Satz 4 EStG und 15 Abs. 1a EStG 
beaĖ tet, naĖ  denen niĖ t die Sitzverlegung beim Anteilseigner, sondern – über die Erwei-
terung der bes  ränkten Steuerpfl i  t  in § 49 Abs. 1 Nr. 2 BuĖ st. e) und Nr. 8 BuĖ st. c) – 
erst die spätere Veräußerung eine Besteuerung auslöst. Auf der GesellsĖ aĞ sebene werden die 
Vorgaben der FRL eingehalten, da § 12 Abs. 1 KStG dem BetriebsstäĴ enerfordernis der FRL 
ReĖ nung trägt.27

21 So auĖ  BlümiĖ , KStG, 104. Aufl age, § 12 KStG Rz. 99; Blumenberg/LeĖ ner, BB 2006 Spezial 8 S. 25.
22 S. BlümiĖ , KStG, 104. Aufl age, § 12 KStG Rz. 27; Beneė e, in DötsĖ /Jost/Pung/WiĴ , § 12 KStG, Rn. 62 m.w.N.
23 Nunmehr geregelt in Art. 49 AEUV.
24 S. Gebert, Fingerhuth, IStR 2009, 445 (448); Hahn, IStR 2006, 797 (799); Beneė e, in DötsĖ /Jost/Pung/WiĴ , § 12 

KStG, Rn. 63.
25 S. Rödder/SĖ umaĖ er, DStR 2006, 1481 (1485); Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 7. Aufl .; RdNr. 

592; aA: SĖ wenke, DStZ 2007, 235 (245).
26 S. SĖ wenke, DStZ 2007, 235 (245); Körner, IStR 2006, 109 (111); Beneė e, in DötsĖ /Jost/Pung/WiĴ , § 12 KStG, Rn. 

65.
27 Beneė e, in DötsĖ /Jost/Pung/WiĴ , § 12 KStG, Rn. 68.


